
Versicherungsschutz Rettungshandlung 

Ausweichmanöver
Personen, die bei Unglücksfällen oder ge-
meiner Gefahr oder Not Hilfe leisten oder
einen anderen aus erheblicher gegenwärti-
ger Gefahr für seine Gesundheit retten, ste-
hen unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 Buch-
stabe A SGB VII). Das Vorliegen einer Ret-
tungshandlung ist in Situationen problema-
tisch, in denen Auto- oder Motorradfahrer
anderen Verkehrsteilnehmern ausweichen,
um einen Unfall zu vermeiden. Die gezielte
Rettungshandlung ist dann regelmäßig vom
bloß instinktiven Abwehrverhalten oder
einer automatischen Fluchtreaktion abzu-
grenzen, die nicht versichert sind. Versichert
ist nur ein aktives Handeln zugunsten eines
Dritten, also eine auf seine Rettung abzie-
lende Unternehmung. Insoweit muss der
Vollbeweis erbracht werden und die fehlen-
de Nachweisbarkeit geht zu Lasten des
Anspruchstellers.
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